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I. Einleitung

Kaum ein Rechtsgebiet ist so schnelllebig, aber auch derart ideolo-
-

mäßig einzelne Problemstellungen in Rechtsprechung und Literatur 
kontrovers diskutiert, sondern immer wieder wird auch die generel-

1 
Der Grund liegt auf der Hand: Das Glücksspiel ist kein „normales“ 

Suchtgefahren sowie der einhergehenden Begleitkriminalität bedarf 
2 In diesem Punkt ist sich das 

-

Dies zeigen nicht zuletzt die im Rahmen der Verbändeanhörung zu 
dem Entwurf des GlüStV 2021 eingegangenen, zum Teil sehr kont-

Glücksspielanbietern eine weitgehende Liberalisierung und Privatisie-
rung des Glücksspiels verlangt wird,  fordern andere eine restriktive 
Regulierung des Glücksspiels in Gestalt von Totalverboten4 oder An-

1  Makswit
Fiedler -

-
lungnahme zum Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in 

(DOCV), des Deutschen Sportwettenverbandes (DSWV), des Deutschen Verban-
des für Telekommunikation und Medien (DVTM) und der European Gaming & 
Betting Association (EGBA) in der Verbändeanhörung zu dem Entwurf des 

-
regulierung des Glücksspielwesens in Deutschland und die Stellungnahme des 

Ruttig, Kurzgutachten zur Kohärenz des Lotterieveranstaltungsmonopols 
und der Bestimmungen zum gewerblichen Automatenspiel in Spielhallen (§§ 24–



2  

Der Gesetzgeber – sei es auf Bundes- oder auf Landesebene – befin-
det sich stets in dem Interessenkonflikt, einerseits die Gefahren des 
Glücksspiels durch restriktive Regelungen zu bekämpfen, andererseits 
aber auch die in der Bevölkerung unzweifelhaft vorhandene Nachfra-
ge nach Glücksspiel  zu befriedigen und den Staat an den signifikan-
ten Umsätzen des Glücksspielmarktes7

Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des EuGH, der die deutsche 
-

gen für unvereinbar mit dem Unionsrecht erklärte,8 haben die Län-

ersten Schritt hin zur Liberalisierung des deutschen Glücksspielmark-

Glücksspiels, etwa bei den Lotterien oder den Pferdewetten, seit In-
krafttreten des GlüStV 2012 allenfalls punktuell verändert hat, ist das 
Recht der Sportwetten, gerade auch wegen einer Vielzahl gerichtlicher 
Entscheidungen,9 -

2021 und der damit einhergehenden weitgehenden Liberalisierung der 
Veranstaltung und Vermittlung von Sportwetten ihren vorläufigen Hö-

Vor diesem Hintergrund soll der Fokus dieser Untersuchung auf der – 

Dabei soll zunächst auf die aktuelle Entwicklung der Sportwettregu-
lierung in Deutschland eingegangen und der Status quo der staatlichen 

-
markt im Internet gebildet, auf dem virtuelle Automatenspiele, Online-Poker und 

-

-

-
-



 

-
recht ist die Rechtfertigung der Einschränkung von Dienstleistungs- 
und Niederlassungsfreiheit zu thematisieren, insbesondere ob die 
Sportwettregulierung unter dem GlüStV 2021 dem unionsrechtlichen 

die Frage, ob die nach dem GlüStV 2021 vorgesehene Erteilung von 
Erlaubnissen für die Veranstaltung und Vermittlung von Sportwetten 
in einem ländereinheitlichen Verfahren mit den Vorgaben des Bundes-

der diesbezüglichen Untersuchung liegt auf der Rolle der durch den 
GlüStV 2021 neu geschaffenen Gemeinsamen Glücksspielbehörde der 

-
10

2021, wonach die Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder die zentralen Auf-
gaben und Befugnisse der Gemeinsamen Glücksspielaufsichtsbehörde über-
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II. Historie der staatlichen Regulierung von 
 Sportwetten

1.  Anfänge der deutschen Glücksspielregulierung

damals schlossen Zuschauer Wetten auf die Ausgänge von Sportwett-
11 In Deutschland werden Sportwetten hingegen erst seit 

dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Einführung der Sportwet-
12 Die – vom DLTB als staatlich lizenzier-

tem Anbieter veranstaltete – Oddset-Sportwette, die Wette mit fester 

-

2.  Regulierung auf staatsvertraglicher Ebene

In Anbetracht der bis dato bestehenden Vielzahl bundes- und landes-
rechtlicher Regelungen zum Glücksspielrecht beschlossen die Länder 

 durch 
einen Staatsvertrag zu koordinieren und so einen einheitlichen Rechts-

14 Der Lotteriestaatsver-
trag sah ebenso wie die teilweise fortgeltenden Sportwettgesetze der 
Länder  vor, dass nur die Länder selbst, durch juristische Personen 
des öffentlichen Rechts oder durch privatrechtliche Gesellschaften, an 
denen juristische Personen des öffentlichen Rechts unmittelbar oder 

 

11  Thaysen
Makswit

Makswit, Auswirkungen 

Thaysen
Thaysen, Sportwetten in 



 

Unter dem Lotteriestaatsvertrag bestand somit ein Staatsvorbehalt 
für die Veranstaltung von Sportwetten, dessen verfassungsrechtliche 

BVerfG zu dem Ergebnis, dass die Regelungen des verfahrensgegen-

in ihrer konkreten Ausgestaltung nicht genügten, um ein staatliches 
Monopol zu legitimieren und daher nicht mit dem Grundrecht auf 

17 Anstatt die gel-

erklären, entschied sich das BVerfG, dem Gesetzgeber eine Frist zur 
-
-

lich zwei Regulierungsoptionen offen: In Betracht kam nach Auffas-
sung des BVerfG entweder die gesetzlich normierte und kontrollierte 
Zulassung privater Sportwettanbieter oder aber die Beibehaltung des 
staatlichen Sportwettmonopols, allerdings unter konsequenter Aus-
richtung am Ziel der Bekämpfung der Wettsucht und der Begrenzung 

18 Die Länder erwogen zunächst die Einführung 
eines Lizenzsystems für etwa vier bis fünf private Sportwettanbieter,19 
entschieden sich jedoch letztlich gegen eine Liberalisierung des Sport-
wettmarktes und hielten stattdessen an dem staatlichen Sportwettmo-

20

17  Wegen der Einzelheiten der Ausführungen des BVerfG in seinem „Sportwetten“-

-

19  Makswit -
weis auf Stein/v. Buttlar, Europarechtliche Konsequenzen eines begrenzten Li-
zenzierungsmodells für die (private) Veranstaltung von Sportwetten, in: Ennu-

20  Bis zum Inkrafttreten des GlüStV 2008 war lange Zeit umstritten, ob es sich 
Wormit, Kohärenz als 

unionsrechtliche Determinante der mitgliedstaatlichen Glücksspielregulierung, 

-
drücklich vor, dass auch Wetten gegen Entgelt auf den Eintritt oder Ausgang 



 

3.  Der GlüStV 2008

GlüStV 2008 genannten Ländern, juristischen Personen des öffentli-
chen Rechs oder privatrechtlichen Gesellschaften, an denen juristische 
Personen des öffentlichen Rechts unmittelbar oder mittelbar maßgeb-
lich beteiligt sind, nur die Veranstaltung von Lotterien und Ausspie-
lungen nach den Vorschriften des Dritten Abschnitts des GlüStV 2008 

dort in § 21, geregelten Sportwetten war hiervon nicht umfasst und 

-
mittlung von staatlich veranstalteten Sportwetten konnte auch Priva-

21

deutschen Monopol auf Sportwetten und Lotterien in den Rechtssa-
chen „Markus Stoß“22 und „Carmen Media“  die unionsrechtliche 
Zulässigkeit staatlicher Glücksspielmonopole im Grundsatz bestä-
tigt hatte,24 -

Endgültig klargestellt wurde dies jedenfalls durch die Aufnahme einer Legal-

GlüStV 2012, dass Sportwetten Wetten zu festen Quoten auf den Ausgang von 

GlüStV 2021 hat die Legaldefinition der Sportwette dahingehend präzisiert, dass 
Sportwetten nicht nur Westen zu festen Quoten auf das Ergebnis eines Sporter-
eignisses und von Abschnitten eines Sportereignisses, sondern auch Wetten zu 
festen Quoten auf einen zukünftigen Vorgang während eines Sportereignisses 

Papier/Krönke

Umstand, dass ein Mitgliedstaat ein staatliches Monopol auf Sportwetten und 
Lotterien einem Erlaubnissystem vorzieht, nach dem privaten Veranstaltern die 
Ausübung ihrer Tätigkeiten im Rahmen einer Regelung ohne Ausschließlich-
keitscharakter gestattet würde, dem Erfordernis der Verhältnismäßigkeit genü-

-
niveaus voraus, dass die Errichtung des Monopols mit der Einführung eines 
normativen Rahmens einhergeht, der dafür sorgt, dass der Inhaber des Monopols 
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Vollzugsstrukturen bei der praktischen Durchsetzung des staatlichen 
Sportwettmonopols  in Verbindung mit einem stark wachsenden 

 So verlor der staatliche Sportwettanbieter Oddset 
kontinuierlich Marktanteile an in Deutschland nicht lizenzierte private 

27 Der Schwarzmarktanteil der nicht 
in Deutschland zugelassenen Sportwettanbieter wurde auf bis zu 94 % 

sich die Länder nach einer Evaluierung der bisherigen Regelungen 

4.  Der GlüStV 2012

Wesentliche Neuerung des GlüStV 2012 war die Einführung einer 
-

ten Experimentierklausel für die Zulassung privater Sportwettanbie-

vorgesehene staatliche Sportwettmonopol28 vorübergehend suspen-

„zunächst in einer befristeten Erprobung Erfahrungen zu sam-
meln und die Ergebnisse der probeweisen Öffnung systematisch 

tatsächlich in der Lage sein wird, ein solches Ziel mit einem Angebot, das nach 
Maßgabe dieses Ziels quantitativ bemessen und qualitativ ausgestaltet ist und ei-
ner strikten behördlichen Kontrolle unterliegt, in kohärenter und systematischer 

Wormit
Makswit, Aus-

-

27  Eine Verpflichtung zur gegenseitigen Anerkennung der von den verschiedenen 
Mitgliedstaaten erteilten Erlaubnisse hat der EuGH in zahlreichen Entscheidun-
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zu beobachten und auszuwerten, um auf dieser Grundlage dau-
erhafte normative Entscheidungen treffen zu können“.29

-

im Rahmen eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens nach § 4b 

-

Der GlüStV 2012 erwies sich insoweit als ein Kompromiss zwischen 
den Befürwortern der Beibehaltung eines staatlichen Sportwettmono-
pols und den Befürwortern einer weitgehenderen Liberalisierung des 

5.  Der Sonderweg Schleswig-Holsteins

Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle der Sonderweg Schles-

Glücksspielgesetz S-H,
dem Glücksspielgesetz S-H löste sich Schleswig-Holstein – zumindest 
vorübergehend – von dem Konzept einer länderübergreifend koordi-
nierten Regulierung und entwickelte ein eigenes, liberaleres Regulie-

 Auf Grundlage des Glücksspielgesetzes S-H wurden 
zahlreiche, auf das Hoheitsgebiet Schleswig-Holsteins beschränkte 
Konzessionen an private Glücksspielanbieter, darunter auch Konzes-
sionen zur Veranstaltung von Sportwetten, erteilt,  die zum Teil sogar 

 Nach 

Dietlein
-

GlüStV 2021 durch das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein erteil-
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einem Regierungswechsel in Kiel entschloss man sich allerdings zu 
einer Rückkehr in die Regulierungsgemeinschaft der übrigen Bundes-

6.  Das Scheitern der Sportwettregulierung des 
GlüStV 2012

Ausgehend von der Teilliberalisierung durch den GlüStV 2012 hat das 
-

2012 angebrochene Experimentierphase im Bereich der Sportwetten 
-

staltung des Sportwettkonzessionsvergabeverfahrens im GlüStV 2012 
führte zu einem Stillstand, der eine staatsvertragliche Neuregelung des 

Nachdem das Hessische Ministerium des Innern und für Sport als 
oberste Glücksspielaufsichtsbehörde des für die Sportwettkonzes-
sionsvergabe im ländereinheitlichen Verfahren zuständigen Landes 
Hessen
80 Bewerber – auch nicht die von acht Landeslotteriegesellschaften 
getragene ODS Oddset Sportwetten GmbH – die Mindestanforde-
rungen für den Erhalt einer Sportwettkonzession erfüllte, wurde das 

-
raufhin erhielten insgesamt 41 Bewerber die Möglichkeit, ihre An-
tragsunterlagen im Hinblick auf den überarbeiteten Anforderungska-

-

Vertrieb von Online-Casinospielen für eine Übergangsregelung bis zur Erteilung 

als Erlaubnis mit der Maßgabe fortgelten, dass die in der Genehmigung sowie in 
den ergänzenden Nebenbestimmungen enthaltenen Regelungen Anwendungen 

-
hörde des Landes Hessen die Sportwettkonzession nach § 4a GlüStV 2012 für 
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ber 2014 veröffentlichte das Hessische Ministerium des Innern und 
für Sport schließlich eine Vorabankündigung, wonach beabsichtigt 
war, Sportwettkonzessionen an 20 dort namentlich benannte Bewer-

-
-

der Vorabankündigung des Hessischen Ministeriums des Innern und 
für Sport leer ausgehen und klagten vor der hessischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit, um die drohende Konzessionsvergabe an die in der 

den einstweiligen Rechtsschutzantrag eines österreichischen Anbie-
ters, der im Ranking des Hessischen Ministeriums des Innern und für 
Sport Platz 21 belegt hatte,  gab das Verwaltungsgericht Wiesbaden 

einer Vergabe der Konzessionen an die ausgewählten Bewerber ab-
 Nach Auffassung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden wies 

das Konzessionsvergabeverfahren verschiedene Rechtsverstöße und 

AEUV und den Anspruch auf ein diskriminierungsfreies und trans-

 Die Beschwerde des Landes Hessen gegen 
diese Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden wies der Hes-

 
-

fahren sei, so der Hessische Verwaltungsgerichtshof, bereits aufgrund 
der Übertragung der verbindlichen Entscheidung über die Vergabe der 

 Die 
Entscheidungs- und Zuständigkeitsverteilung im GlüStV 2012 wi-

40 Darüber hinaus sei das 
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Glücksspielkollegium in der ihm nach § 9a GlüStV 2012 zugedachten 
41

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof spricht hier erstmalig einen 
der grundlegenden Konzeptionsfehler des GlüStV 2012 an, der, wie 
die weiteren Ausführungen zeigen werden, der Erteilung von Sport-

42

-

2021 vorsieht – ein strafrechtlich bewehrtes  Verbot von unerlaubtem 

-
gegenüber durften die staatlichen Anbieter, die im Besitz einer nach 
dem GlüStV 2008 oder den Ausführungsgesetzen der Länder erteil-
ten Erlaubnis für die Veranstaltung oder die Vermittlung von Sport-

der ersten Sportwettkonzession weiterhin ausüben, ohne selbst über 
44 Auf diese Weise wurde das staatli-

che Sportwettmonopol faktisch perpetuiert,  was den EuGH in sei-
nem auf ein Vorabentscheidungsersuchen des Amtsgerichts Sonthofen 

Rechtssache „Ince“ zu der Feststellung veranlasste, dass die Dienst-

die ohne Erlaubnis erfolgte Vermittlung von Sportwetten in seinem 
Hoheitsgebiet an einen Wirtschaftsteilnehmer, der in einem anderen 
Mitgliedstaat eine Lizenz für die Veranstaltung von Sportwetten inne-
hat, zu ahnden, solange und soweit ein von den nationalen Gerichten 
für unionsrechtswidrig befundenes staatliches Sportwettmonopol auf-

Hilf/
Umbach Wormit
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grund der gescheiterten Konzessionsvergabe an private Sportwettan-

Spätestens ab diesem Zeitpunkt duldeten die Glücksspielaufsichts-
behörden der Länder das Tätigwerden privater Sportwettanbieter auf 

47 Grund hierfür war neben der Entscheidung 
des EuGH in der Rechtssache „Ince“ sicherlich auch die Befürch-
tung der Glücksspielaufsichtsbehörden, sich im Falle einer höchst-
richterlichen Feststellung der Rechtswidrigkeit des Konzessions-
vergabeverfahrens erheblichen Schadensersatzforderungen privater 

-
spielaufsichtsbehördlichen Duldung zu kommen, mussten die privaten 
Sportwettanbieter – zumindest auf dem Papier – diejenigen materiel-
len Anforderungen des GlüStV 2012 an die Veranstaltung und Ver-
mittlung von Sportwetten einhalten, die nicht an das Vorhandensein 

48

Die beschriebene Entwicklung war Anlass für die Ministerpräsidenten 

-
tete Aufhebung der zahlenmäßigen Begrenzung auf 20 Sportwett-

-
haltenen Mindestanforderungen erfüllt, eine Konzessionen für die 

49 Diejenigen 
Anbieter, die in der ersten Runde des vom Land Hessen durchgeführ-
ten Konzessionsvergabeverfahrens die Mindestanforderungen erfüllt 

-
ge Erlaubnis erhalten, die in ihren Rechtswirkungen der endgültigen 

Wormit Albers/Rebeggiani
Hilf/Umbach Lüder, NVwZ 2020, 



 

-

mit der Einführung der Experimentierklausel verfolgte Zweck, die 
Entwicklung eines (teil-)liberalisierten Sportwettmarktes zu beobach-
ten, nur dann sinnvoll verfolgt werden kann, wenn private Anbieter 

7.  Die Neuerungen des GlüStV 2020

-
steins, wo es zwischenzeitlich einen erneuten Regierungswechsel 
gegeben hatte,  scheiterte,  einigten sich die Länder 2019 auf den 

2020 in Kraft und setzte mit zweijähriger Verspätung die bereits im 

-
ßigen Begrenzung auf 20 Sportwettkonzessionen  und des in § 4b 

-
 Zudem wurde die Experimentierpha-

-
 mit der 

Dauer der bisherigen Verwaltungs- und Gerichtsverfahren in Hessen reagiert, 
die bereits mehr als die Hälfte der vorgesehenen Experimentierphase in An-

Becker
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Die Zuständigkeit für das Sportwettkonzessionsverfahren lag un-

GlüStV 2020 mit Wirkung für alle Länder im ländereinheitlichen Ver-
-

ren noch von dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport 
als oberster Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes Hessen durch-
geführt wurde, entschied man sich in Hessen, die Zuständigkeit nun 

 Das Regie-

bereits erfolgreich Erlaubnisse für die Veranstaltung und Vermittlung 

Trotz der vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof an der Entschei-
dungs- und Zuständigkeitsverteilung des GlüStV 2012 geäußerten 
Kritik blieb die verbindliche Entscheidung über die Konzessionsertei-

-

-
digen Behörden als Organ bei der Erfüllung ihrer Aufgaben diente, in 

„Hierbei dient das Glücksspielkollegium den Ländern zur Um-
setzung einer gemeinschaftlich auszuübenden Aufsicht der je-
weiligen obersten Glücksspielaufsichtsbehörden.“

GlüStV 2020 zuständigen Behörden bindend und von diesen inner-
halb der von dem Glücksspielkollegium gesetzten Frist zu vollziehen 



 

-
tionsveranstaltung zu dem neuen Sportwettkonzessionsverfahren 
durchgeführt hatte, informierte es mit einem offenen, an „Anbieter 

von Sportwettanbietern wurden bereits zu diesem Zeitpunkt entgegen-

8.  Novellierung des Glücksspielmarktes durch den 
GlüStV 2021 und endgültige Liberalisierung der 
Sportwette

Während das Regierungspräsidium Darmstadt noch mit der Prüfung 
der Erlaubnisanträge befasst war, beschlossen die Länder auf der Mi-

-

den Eigenvertrieb von virtuellen Automatenspielen, Online-Poker und 

-
 Erlaubnisse für die Veranstaltung von Sportwetten 

sollen zukünftig zentral für alle Länder im Rahmen eines zahlenmäßig 
 Die Zuständig-

-
meinsame Glücksspielbehörde der Länder vom Regierungspräsidium 

Nur wenige Wochen nach der Ministerpräsidentenkonferenz am 
-

-



 

wettkonzessionsverfahren des Regierungspräsidiums Darmstadt auf 
den einstweiligen Rechtsschutzantrag eines österreichischen Sport-
wettanbieters hin vorläufig aus und stoppte die Erteilung von Sport-

die Gründe ergänzte Entscheidung des Verwaltungsgerichts Darm-
stadt kam für die meisten Beobachter des Sportwettkonzessionsver-

 Die vom 
Gericht angenommene besondere Eilbedürftigkeit  resultierte daraus, 
dass die ersten Sportwettkonzessionen dem Vernehmen nach bereits 

Bei näherer Analyse der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Darm-
stadt reiht sich diese in die Reihe der bisherigen Entscheidungen der 
hessischen Verwaltungsgerichte zum Sportwettkonzessionsverfahren 

Regierungspräsidiums Darmstadt nicht transparent und diskriminie-
-

 Die Intransparenz und den diskriminie-
renden Charakter des Verfahrens machte das Gericht an vier zentralen 

Zum einen bemängelten die Richter die frühzeitige Information sei-
tens des Regierungspräsidiums Darmstadt, die bereits im August 2019 

 

durchgeführten Informationsveranstaltung seien nur diejenigen Sport-
wettanbieter erreicht worden, die schon am deutschen Markt tätig wa-

 Es sei nicht sichergestellt gewesen, dass auch bislang nicht auf 

Siehe auch Bringmann Stulz-Herrnstadt/Engelmann, 

Bringmann
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dem deutschen Markt aktive Sportwettanbieter hinreichend über das 

erhielten so einen Vorteil, weil sie sich auf das neue Verfahren früher 
einstellen konnten und sogar schon Anträge entgegengenommen wor-
den wären, wohingegen für die übrigen Interessenten gar nicht ersicht-
lich gewesen sei, wo und wie sie sich über das Verfahren informieren 

Problematisch war zudem, dass das Regierungspräsidium Darmstadt 
im laufenden Verfahren auf Anfrage mehrerer Bewerber darauf hin-
gewiesen hatte, dass sie einen Antrag auf Verringerung der – gemäß 

Eine solche Verringerung der Sicherheitsleistung sei, so das Verwal-
-

einbar und widerspreche zudem dem Transparenzgebot, da mit einer 
solchen Verringerung entgegen der ausdrücklichen gesetzlichen Rege-

Den diskriminierenden Charakter des Verfahrens machte das Ver-
waltungsgericht Darmstadt auch an dem Umstand fest, dass kein 
einheitlicher Zeitpunkt für den gemeinsamen Markteintritt der Kon-

 Vielmehr sei man von einem 
Markteintritt je nach Zeitpunkt der Genehmigungserteilung ausgegan-

-
mit auch den Zeitpunkt seines Markteintritts kaum selbst beeinflussen 
könne, verhindere die bisherige Vorgehensweise gleiche Wettbewerbs-

praktizierten Variante des Konzessionsverfahrens müsste es deshalb 
einen klaren Zeitpunkt geben, bis zu dem die Bewerbung vollständig 

-

Schließlich bewertete das Verwaltungsgericht Darmstadt das Verfah-
ren auch deshalb als intransparent, weil immer noch das Glücksspiel-

-
barer Art und Weise in die Entscheidungen des Regierungspräsidiums 
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 Die 

zum Beispiel offen, wie die Beschlüsse des Glücksspielkollegiums zu-

entziehe sich jeglicher Kontrolle, ob das Votum innerhalb des Organs 

Aus regulierungspolitischer Sicht war die Entscheidung des Verwal-

des ersten Sportwettkonzessionsverfahrens wurde die Erteilung von 
-
-

wettkonzessionsverfahrens abzuwenden, erhob das Land Hessen 
Beschwerde gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts zum 

-

-
raschend den Beschluss des Verwaltungsgerichts Darmstadt vom 

 Noch am selben Tag wurden vom Regierungs-
-

70 Vorausgegangen war eine Vereinbarung der 
Antragstellerin in dem einstweiligen Rechtsschutzverfahren vor dem 
Verwaltungsgericht Darmstadt und ihren Verfahrensbevollmächtigten, 
die sich gegen eine Ausgleichszahlung bereit erklärten, den einstwei-
ligen Rechtsschutzantrag zurückzunehmen, woraufhin der Hessische 
Verwaltungsgerichtshof den, der Konzessionserteilung entgegenste-

71

-
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Die Konzessionserteilung stellt eine Zäsur in der wechselhaften His-
torie der staatlichen Sportwettregulierung dar, die mit dem Inkraft-

72 

Die Einzelheiten der Sportwettregulierung des GlüStV 2021 sollen im 

-
wetten den Begriff der „Konzession“ verwendeten, spricht der GlüStV 2021 nun 


